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Checkliste zur Sanierung eines Bienenstandes  

beim Ausbruch der Faul- oder Sauerbrut 

 
Geschätzte Imkerin, geschätzter Imker  
 
Auf Ihrem Bienenstand wurde die Faulbrut oder/und die Sauerbrut festgestellt oder ihr Bienen-

stand befinden sich in einem Sperrkreis und der zuständige Bieneninspektor ist informiert. Die 

Faul- und Sauerbrut sind heimtückische, meldepflichtige Bienenkrankheiten. Die Bakterien bei 

Faul- und Sauerbrut können über mehrere Jahre in Waben, im Kot, im Bienenkasten, auf dem 

Boden usw. überleben. Beim Ausbruch einer Bienenkrankheit sind die Sanierungsarbeiten ge-

mäss Anweisungen des Bieneninspektors zu befolgen.  

 

Diese Checkliste unterstützt den Imker sowie den Bieneninspektor bei den Sanierungsarbeiten 

des Bienenstandes und informiert die Imker im Sperrkreis über dessen Pflichten. Ersetzt aber 

die geltenden Punkte der TSV sowie den Technischen Weisungen nicht.  

 

Gestützt auf Art 61 und Art 269 – 274 (Faulbrut / Sauerbrut) der eidgenössischen Tierseuchen-
verordnung (TSV), die Technischen Weisungen (Faulbrut / Sauerbrut) sowie die Verschärfun-
gen angeordnet vom Veterinärdienst der Urkantone sind folgende Punkte einzuhalten: 
 

 Meldung 
 Bienenseuchen oder der Verdacht auf solche sind dem Bieneninspektor unver-

züglich zu melden. 
 Kontrolle der Bienenvölker 

 Alle Völker auf dem Bienenstand auf welchem FB/SB festgestellt wurden, müs-
sen unverzüglich kontrolliert und die mit Anzeichen markiert werden. 

  Bei allen anderen Bienenständen, des betroffenen Imkers, werden alle Völker 
kontrolliert. 

 Die Bestandeskontrollen des Imkers werden kontrolliert, Fotografiert, und be-
sprochen.  Falls der Imker Völker weitergegeben oder zugekauft hat, sind diese 
Stände auch zu kontrollieren. 

 Sanierung 
 Alle Völker mit klinischen Symptomen sowie schwache Völker sind vom BI mög-

lichst am gleichen Abend des bestätigten Befundes abzuschwefeln. 
 Der BI veranlasst, dass die Beute von abgestorbenen oder abgetöteten Völkern 

bienendicht verschlossen wird, bis die Reinigung und Desinfektion stattgefunden 
haben. 

 Der BI kontrolliert die Waben und die Kästen sowie das ganze Bienenmaterial 
und bereitet die Entsorgung zusammen mit dem Imker gemäss Technischer Wei-
sung vor.  

 Alle Waben, welche nicht eindeutig gesunden Völkern zugeordnet werden kön-
nen, müssen bienendicht verpackt und zum Einschmelzen bereitgestellt werden. 
Die Säcke müssen deutlich mit dem Vermerk „Herkunft aus Seuchenstand“ ge-
kennzeichnet sein. Das Wachs muss im Autoklaven bei einer Mindesttemperatur 
von 121°C während 30 Min. sterilisiert werden.  

 Der/die BI veranlasst, dass die abgetöteten Bienenvölker und das verseuchte 
Material (infizierte Brut-, Futter- und Honigwaben) unverzüglich in einer zugelas-
senen Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden.  

 Der geerntete Honig und Pollen darf nicht als Futter für Bienen verwendet oder 
zu diesem Zweck verkauft werden.  

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/faulbrut-der-bienen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/sauerbrut-bei-den-bienen.html
https://map.geo.sz.ch/?lang=de&baselayer_ref=Landeskarte%201%3A10%27000%20farbig&map_x=2686650&map_y=1205125&map_zoom=0&tree_groups=grp_WaldFloraFauna_Imkerei&tree_group_layers_grp_WaldFloraFauna_Imkerei=ch.sz.a126a.bienenstaende%2Cch.sz.a126a.sperrkreise
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de#tit_3/chap_4/sec_15
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de#tit_3/chap_4/sec_16
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/technische-weisung/tw-faulbrut-bienen.pdf.download.pdf/Technische%20Weisungen%20zu%20Massnahmen%20im%20Seuchenfall%20von%20Amerikanischer%20Faulbrut%20bei%20Bienen%20DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/technische-weisung/tw-seuchenfall-sauerbrut-Bienen.pdf.download.pdf/2015_DE.pdf
https://laburk.ch/wp-content/uploads/Vernichtung-Waben.docx
https://laburk.ch/wp-content/uploads/Vernichtung-Waben.docx
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 Das Bienenhaus und darin eingebaute Wabenschränke, Einrichtungen der 
Wachsschmelzerei, Honigraum sowie sämtliche Geräte zur Honiggewinnung 
müssen gereinigt werden. 

 Die Beuten sind gut ausgekratzt und stehen für die Reinigung mit dem BGD-Mo-
bil bereit. 

 Die angeordnete Sanierung wird, wenn möglich und verhältnismässig, mit dem 
BGD-Mobil gemacht. Die Kosten von einem eintägigen Einsatz (CHF 200) wird 
vom Laburk übernommen. Der Waschplatz sowie die zusätzlichen 4 Personen 
müssen vom Imker organisiert werden.  

 Die Bienenkästen und Gerätschaften sind gereinigt und desinfiziert wor-
den 

 Im Wiederholungsfall behalten wir uns eine Totalsanierung und/oder eine verlän-
gerte Standsperre vor. 

 Einschränkungen im Sperrgebiet (https://map.geo.sz.ch/) 
 Jedes Anbieten, Verstellen und Verbringen ins Sperrgebiet von Bienen und Wa-

ben ist verboten. Gerätschaften dürfen nur nach Reinigung und Desinfektion in 
einen anderen Bienenstand verbracht werden. 

 Sperrkreiskontrolle 
 Der Bieneninspektor führt innert 30 Tagen eine Kontrolle sämtlicher Völker des 

Sperrgebietes auf Faul- und Sauerbrut der Bienen durch. 
 Aufhebung der Sperrmassnahmen 

 Totalsanierung: 30 Tage nach der Vernichtung aller Bienenvölker und Waben 
des verseuchten Standes, sofern die Bienenkästen und Gerätschaften gereinigt 
und desinfiziert worden sind und die Kontrollen im Sperrgebiet keinen neuen Ver-
dacht erbracht haben. 

 Teilsanierung: 60 Tage nach der Vernichtung der erkrankten und verdächtigen 
Völker, sofern weder die Nachkontrolle des befallenen Standes noch die Kontrol-
len im Sperrgebiet einen neuen Verdacht erbracht haben. 

 Frühlingsnachkontrolle 
 Im folgenden Frühjahr muss der BI sämtliche Bienenvölker auf den ehemaligen 

Befallsständen visuell nachkontrollieren.  
 Die übrigen Bienenstände im ehemaligen Sperrgebiet können stichprobenweise 

untersucht werden. Dabei sind insbesondere schwache Völker zu kontrollieren.  
 Bei vermehrtem Auftreten von FB/SB in einem Gebiet kann verfügt werden das 

alle Stände im Sperrkreis kontrolliert werden müssen. 
 
 
Informieren Sie den zuständigen Bieneninspektor nach Abschluss aller Arbeiten. Er wird mit 

Ihnen einen Termin für die Nachkontrolle vereinbaren.  

 

Eine gute und gründliche Sanierung des Bienenstandes ist sehr wichtig und verhindert den er-

neuten Ausbruch einer Bienenkrankheit. Für die gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen und 

wünschen ein gutes Gelingen bei den Sanierungsarbeiten verbunden mit viel Freude an Ihrem 

schönen Hobby, der Imkerei.  

 

Veterinärdienst der Urkantone 

 

Mit der Unterschrift vom Imker und dem zuständigen Bieneninspektor bestätigen beide das alle 

Punkte dieser Checkliste gewissenhaft erledigt und vom zuständigen Bieneninspektor kontrol-

liert wurden.  

Datum: _____________________ 

 

ImkerIn: _____________________   BieneninspektorIn: _________________ 

https://bienen.ch/wp-content/uploads/2022/11/broschuere_bienengesundheitsmobil.pdf
https://map.geo.sz.ch/?lang=de&baselayer_ref=Landeskarte%201%3A10%27000%20farbig&map_x=2686650&map_y=1205125&map_zoom=0&tree_groups=grp_WaldFloraFauna_Imkerei&tree_group_layers_grp_WaldFloraFauna_Imkerei=ch.sz.a126a.bienenstaende%2Cch.sz.a126a.sperrkreise

